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Ein Projekt der Schweizer Jugendorganisationen

und der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAJV

9. – 12. September 2010

Formular Projektvertrag für Gruppenprojekte im Rahmen der „Aktion 72 Stunden“ vom 9. - 12. 09. 2010
Vorgaben für alle Projektverträge:

( 
Dieses Vertragsformular muss vom/von der GruppenleiterInn als Vorlage für den Projektvertrag zwischen GruppenleiterIn und ProjektgeberN benutzt werden. Es ist vollständig und detailliert auszufüllen.
( 
Die im Vertragsformular vorgegebenen Bestimmungen dürfen nicht geändert oder gestrichen werden! 

(
Zusätzliche Vereinbarungen (z.B. am Schluss dieses Vertrags) dürfen den vorgegebenen Bestimmungen des Vertrags nicht widersprechen bzw. gehen in solchen Fällen die vorgegebenen Bestimmungen des Vertrags immer vor.

( 
Bei Widersprüchen zwischen Vertrag und Vertragsbeilagen gehen die Bestimmungen des Vertrags immer vor.  

(
Bei allen Fragen im Zusammenhang mit dem Ausfüllen des Projektvertrags wenden sich die GruppenleiterInnen an die für sie zuständige regionale Koordinationsstelle der Aktion 72 Stunden (LOCLEAD).
	

	Wann muss ein Projektvertrag abgeschlossen werden ?
	
	Ein Projektvertrag muss bei allen Projekten, wo neben der Gruppe und ihren TeilnehmerInnen weitere Personen, Firmen oder Institutionen beteiligt sind, z.B. indem sie der Gruppe einen Auftrag für ein Bauvorhaben oder eine Dienstleistung erteilen, der Gruppe etwas zur Verfügung stellen (z.B. einen Raum oder ein Gebäude, Maschinen/Anlagen, einen Garten, ein Waldstück etc., mit diesen Personen (Projektgebern) abgeschlossen werden.

Es gilt grundsätzlich: immer einen Projektvertrag abschliessen, wenn Dritte beteiligt sind!

Arbeitet eine Gruppe mit mehreren Projektgebern zusammen, ist mit jedem der Projektgeber ein entsprechender Projektvertrag abzuschliessen. 
Projektbeispiele: 

· Projekte in Zusammenarbeit mit einer Institution der Gemeinde (Altersheim, Behinderten-Wohnheim, Bauamt, usw.), einer NGO-Organisation, einer Privatperson oder Firma als Projektgeber

· bei allen Projekten, wo Dritte der Aktionsgruppe ein Grundstück oder Material zur Verfügung stellen

· bei allen Projekten, wo mit Dritten die Durchführung eines Anlasses/Events oder eine andere Dienstleistung abgemacht wird

· bei allen Projekten, die ein Bauvorhaben beinhalten, z.B. Erstellung, Umbau oder Renovierung eines Spielplatzes, Sanierung eines Biotops, Säuberung eines Waldwegs, Umbau eines Jugendtreffs usw. (siehe auch unten)

	

	Bauvorhaben
	
	Bei allen Bauvorhaben ist der Projektvertrag ganz wichtig! 

Er dient dazu, die finanziellen Verhältnisse, die Materialbeschaffung, die Ausführung und die Haftung (vor allem auch nach der Fertigstellung) zu regeln. 

	

	Vertragspartner

GruppenleiterIn

Projektgeber


	
	Der Projektvertrag wird zwischen dem/der GruppenleiterIn und dem/den ProjektgeberN abgeschlossen. 

Der/die GruppenleiterIn muss volljährig sein (über 18 Jahre alt) und den Projektvertrag als Vertragspartei unterzeichnen. 

Setzt sich der Projektgeber aus mehreren Personen/Parteien zusammen, müssen alle den Projektvertrag als Vertragsparteien unterzeichnen.

Bitte prüfen, ob die unterzeichnenden Personen zeichnungsberechtigt sind! 

	
	
	

	Vertragsexemplare
	
	Alle Vertragspartner erhalten ein unterzeichnetes Vertragsexemplar. 

Ein unterzeichnetes Vertragsexemplar (Original) wird vom/von der GruppenleiterIn bis spätestens Ende August 2010 der regionalen Projektkoordinationsstelle (LOCLEAD) zugestellt. 

	
	
	


	[A] Vertragsparteien

	Dieser Vertrag wird abgeschlossen zwischen: 

	Dem/der GruppenleiterIn der Gruppe .................................................. (Name der Gruppe) einerseits:

	GruppenleiterIn

(volljährig!)


	
	Name

Vorname

Geburtsdatum

Strasse, Nr. 

PLZ, Ort

Tel. 

Ev. Verband/Organisation

	Dem/den Projektgeber(-n) andererseits:

	Projektgeber 1
	
	Name/Funktion

Vorname

Strasse, Nr. 

PLZ, Ort

Tel. 

Ev. Verband/Organisation

	Projektgeber 2
	
	Name/Funktion

Vorname

Strasse, Nr. 

PLZ, Ort

Tel. 

Ev. Verband/Organisation

	


	Wichtig! 



	Rechte und Pflichten allgemein
	
	Aus dem Vertrag gegenüber dem/den Projektgeber(-n) berechtigt und verpflichtet ist/sind einzig der/die unterzeichnende GruppenleiterIn.

Die GruppenteilnehmerInnen und weitere am Projekt/an der Aktion beteiligte Personen wie z.B. Co-LeiterInnen, Aktionsgöttis, HelferInnen, von TeilnehmerInnen mitgebrachte Personen etc., sind nicht Vertragsparteien und haben daraus weder Rechte noch Pflichten, es trifft sie insbesondere auch keinerlei Haftung oder Gewährleistungspflicht gegenüber dem/den Projektgeber(-n).



	Haftungsausschluss der Projektorganisatoren und der Projektleitung 
	
	Die Projektorganisatoren (SAJV, Jugendverbände, s. dazu unten in [B] Ausgangslage), die Projektleitung und ihre Hilfspersonen sind ebenfalls nicht Vertragsparteien und werden durch ihn weder direkt noch indirekt berechtigt oder verpflichtet. 

Sie haften nicht für die Erfüllung bzw. Nicht- oder Schlechterfüllung des Vertrags und leisten auch keinerlei Gewähr. 

Sie übernehmen für die GruppenleiterInnen, TeilnehmerInnen und weitere am Projekt/an der Aktion beteiligte Personen und alle Schäden, die von diesen gegenüber dem/den ProjektgeberN oder anderen Personen verursacht werden, keinerlei Haftung,  Verantwortung oder Gewähr. 



	


	[B] Ausgangslage: Was ist die Aktion 72 Stunden ?

	Die Aktion 72 Stunden ist ein nationales, schweizweit durchgeführtes Projekt der Schweizerischen Jugendorganisationen und der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAJV, Bern (Projektorganisatoren). Die Gesamtprojektleitung liegt bei der SAJV. 

Weitere Informationen können auf  www.72stunden.ch eingesehen werden.

Bei der Aktion 72 Stunden realisieren Gruppen von Kindern und Jugendlichen in der ganzen Schweiz während drei Tagen (72 Stunden vom 9. September 2010, 18.11 Uhr bis am 12. September 2010, 18.11 Uhr) je eine Aktion oder Aufgabe mit gemeinnützigem, interkulturellem oder ökologischem Inhalt/Zweck (z.B. Bau eines Biotops, Renovation eines Jugendtreffs, Inszenierung eines Theaters in einem Altersheim, Säuberung eines Waldwegs, Bau/Renovation eines Spielplatzes etc). 

Die einzelnen Projekte/Aktionen werden von den jeweiligen GruppenleiterInnen ausgesucht und organisiert, den TeilnehmerInnen aber erst zu Beginn der Aktion 72 Stunden am 9. September 2010, 18.00 Uhr bekanntgegeben. 

Die Durchführung und Teilnahme an der Aktion 72 Stunden erfolgt für alle Beteiligten (v.a. für die GruppenleiterInnen und die GruppenteilnehmerInnen) freiwillig und ehrenamtlich, d.h. ohne Entschädigung.  



	


	[C] Projektumfang (Leistungen der Aktionsgruppe)

	Die Aktionsgruppe führt während der Projektzeit folgende(-s) Projekt/Aktion durch: 

	

	Kurzbeschreibung des Projekts
	
	

	

	Folgende Schritte / Teilleistungen sind enthalten

(detailliert angeben)


	
	

	

	Folgende Dokumente enthalten weitere verbindliche Vorgaben für das Projekt/die Aktion

(bei Bauvorhaben z.B.: Pläne, Kostenvoranschläge)

Wichtig: Dokumente genau bezeichnen (z.B. Grundrissplan) und Erstellungsdatum aufführen!
	
	1.

2.

3.

4.

5.

6.

Diese Dokumente stellen integrierte Bestandteile des Projektvertrags dar. Bei Widersprüchen zwischen dem Vertrag und einem Dokument geht der Vertrag immer vor.   

	


	[D] Verantwortliche Personen 

	Bei allen Fragen vor und während der Aktion, z.B. auch bei Änderungen am Projektumfang, sind folgende Personen zuständig und entscheiden im Einvernehmen miteinander: 

	

	GruppenleiterIn 

(muss volljährig sein)
	
	Name

Vorname

Strasse, Nr. 

PLZ, Ort

Tel. 

Ev. Verband / Organisation

	

	Projektgeber
	
	Name

Vorname

Strasse, Nr. 

PLZ, Ort

Tel. 

Ev. Verband / Organisation

	


	[E] Projektort 

	Das Projekt wird an folgender Örtlichkeit ausgeführt

	

	
	
	Ev. Strasse, Nr. 

PLZ, Ort

Bemerkungen: 

Falls Arbeiten/Veränderungen an/auf Grundstücken oder an/in Gebäuden vorgenommen werden:

Der/die Projektgeber bestätigen und garantieren, dass das Grundstück/das Gebäude, auf/in welchem das Projekt/die Aktion ausgeführt wird, in ihrem Eigentum steht bzw. allfällige Dritteigentümer/-berechtigte ihre Zustimmung erteilt haben und er/sie die Lage sämtlicher ober- und unterirdischer Leitungen (Gas, Elektrizität, Wasser/Abwasser, Kanalisation etc.) abgeklärt und dem/der GruppenleiterIn mit den entsprechenden Plänen bekanntgegeben hat/ haben. 

Verkehrssicherungspflicht: es ist Sache des/der Projektgeber(s), für die Sicherheit aller Beteiligten und der Allgemeinheit am Projektort zu sorgen und diese zu gewährleisten, z.B. durch Kontrollen, Absperrungen, Schranken, Abdeckungen, Hinweistafeln etc.  

	

	[F] Projektzeit - kein Anspruch auf Fertigstellung oder weitere Leistungen

	9. - 12. Sept. 2010

Projektabbruch



 Abnahme / Inbetriebnahme
	
	Das Projekt wird während 72 Stunden, in der Zeit vom Donnerstag 9. September 2010, 18.11 Uhr bis Sonntag 12. September 2010, 18.11 Uhr realisiert (Projektzeit). 

Das Projekt/die Aktion kann jederzeit abgebrochen werden. Dem/den Projektgeber(-n) entstehen daraus keinerlei Ansprüche (z.B. auf Fertigstellung, Kosten- oder Schadenersatz, Wiederherstellung etc.).

Eine Abnahme bzw. Uebergabe des Projektresultats erfolgt in gegenseitiger Absprache vor Ablauf der Projektzeit. Nach Ablauf der Projektzeit gilt das Projektresultat in jedem Fall als im dannzumaligen Zustand abgenommen bzw. übergeben.
Die Inbetriebnahme ist Sache des/der Projektgeber/-s.

	

	Nach dem 12. September 2010 
	
	Nach Ablauf der Projektzeit besteht kein Anspruch des/der Projektgeber(-s) auf Fertigstellung, Wiederholung oder Betreuung des Projekts bzw. der Projektresultats, oder auf Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands.



	


	[G] Rechte und Pflichten des/der Projektgeber(-s)

	Stillschweigen
	
	Der/die Projektgeber verpflichten sich, über das Projekt/die Aktion bis zum 9. September 2010 gegenüber jedermann absolutes Stillschweigen zu bewahren.

Ausgenommen sind Personen/Behörden, sofern und soweit diesen Informationen gegeben werden müssen, damit dieser Vertrag erfüllt werden kann (z.B. bei der Einholung von Bewilligungen).



	

	Arbeits-/Hilfsmittel und Material

(falls benötigt)
	
	Der/die Projektgeber stellen der Aktionsgruppe auf eigene Kosten und auf eigenes Risiko Arbeits-, Hilfsmittel und Material wie folgt zur Verfügung:


Vorgängig bzw. bis zum Beginn des Projekts/der Aktion:

Während dem Projekt/der Aktion:

Falls während der Ausführung weitere Hilfsmittel und/oder Material benötigt werden, werden diese vorbehältlich anderer Absprache zwischen den Parteien vom/von den Projektgebern unverzüglich auf eigene Kosten beschafft.

	

	Fachliche Betreuung
	
	Der/die Projektgeber verpflichten sich, den/die GruppenleiterIn und die TeilnehmerInnen bei der Ausführung des Projekts/der Aktion entschädigungsfrei fachlich zu betreuen und zu unterstützen.

	

	Keine Entschädigung 
	
	Die Ausführung des Projekts/der Aktion erfolgt entschädigungslos.  

	

	Rechte und Interessen Dritter 
	
	Der/die Projektgeber erklären und garantieren, dass durch das Projekt/die Aktion keine Rechte und Interessen Dritter verletzt werden.



	

	Genehmigungen/

Bewilligungen, behördliche Abnahmen
	
	Der/die Projektgeber besorgt/-en auf eigene Kosten alle für die Ausführung des Projekts/der Aktion und für die Nutzung oder den Betrieb eines Projektresultats erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Bewilligungen rechtzeitig vor dem Projektstart am 9. September 2010.

Er/sie veranlasst/en alle baurechtlichen oder sonstigen behördlichen Abnahmen (z.B. durch Gemeinde, SUVA etc.).



	

	Zugang zum
Projektort
	
	Der/die Projektgeber stellt/-en die jederzeitige Zugänglichkeit des Projektortes für die Dauer der Aktion 72 Stunden sicher.



	

	Auftritt des Projektgebers im Projekt
	
	Auf Wunsch und in Absprache mit dem/der GruppenleiterIn kann der Projektgeber einen Auftritt im fertiggestellten Projekt erhalten, falls er eine finanzielle (z.B. Sponsoring einer Abschlussveranstaltung) oder materielle (z.B. Zurverfügungstellen von Material, Maschinen etc.) Eigenleistung erbringt.

Beim Auftritt darf nicht der Projektgeber im Vordergrund stehen, sondern die Projektgruppe und die Aktion 72 Stunden. 

Weitere Absprachen erfolgen separat und werden unter Lit. [K] unten schriftlich festgehalten.  



	

	Teilnahme an der Abschlussveranstaltung
	
	Der Projektgeber ist eingeladen, an einer Abschlussveranstaltung des Projekts teilzunehmen, falls eine solche durchgeführt wird. 

Ein allfälliger Auftritt des Projektgebers an einer Abschlussveranstaltung wird separat vereinbart und unter Lit. [K] unten schriftlich festgehalten. Es gelten dafür die Vorgaben für Auftritte des Projektgebers im Projekt.   

	

	Versicherungen
	
	Die Versicherung für alle Schäden an seinen/ihren Sachen oder an Sachen Dritter, welches für die Aktion verwendet/benutzt wird (inkl. Material, Geräte, Fahrzeuge, Grundstücke, Gebäude und ober-/unterirdische Leitungen), welche daran im Zusammenhang mit (vor/während/nach) dem Projekt/der Aktion entstehen können, sowie alle Folgeschäden, ist Sache des/der Projektgeber(-s) auf eigene Kosten. 

Es ist ebenfalls Sache des/der Projektgeber(-s), die nötigen Versicherungen (Krankheit, Unfall, Haftpflicht) für alle Risiken, Kosten und Schäden, welche ihm/ihnen und seinen/ihren Hilfspersonen im Zusammenhang mit dem Projekt/der Aktion entstehen oder von ihm/ihnen oder seinen/ihren Hilfspersonen verursacht werden können, rechtzeitig und auf eigene Kosten abzuschliessen. 

Dies gilt insbesondere für die Haftpflichtversicherung von Motorfahrzeugen, welche der/die Projektgeber für das Projekt/die Aktion zur Verfügung stellt/-en. 

Die Versicherung von Schäden und Risiken, welche ihm/ihnen oder Dritten durch die Nutzung bzw. den Betrieb eines Projektresultats entstehen können, ist ebenfalls Sache des/der Projektgeber(-s) auf eigene Kosten (z.B. Werkeigentümer- oder Gebäudehaftpflicht).



	


	[H] Projektresultate

	Eigentum und Nutzungsrechte an Projektresultaten 
	
	Ergebnisse und Resultate des Projekts/der Aktion (Bauwerke, bewegliche Sachen) und alle Nutzungsrechte daran gehen entschädigungslos ins Eigentum des/der Projektgeber(-s) über. 

Der/die GruppenleiterIn sowie die ProjektorganisatorInnen haben das Recht, über das Projekt und Projektresultate zu berichten (z.B. Veröffentlichung von Texten, Fotos, online-Beiträgen etc.) und diese Resultate, soweit es sich nicht um örtlich gebundene handelt und sie sich dazu eignen (z.B. ideelle Ergebnisse/Resultate), ohne Entschädigung frei weiterzuverwenden.  

	


	[I] Haftung und Gewährleistung 

	Haftungsausschluss
	
	Der/die GruppenleiterIn wie auch die GruppenteilnehmerInnen und weitere beteiligte Personen (Co-LeiterInnen, HelferInnen, Aktionsgöttis etc.) übernehmen keinerlei vertragliche oder ausservertragliche Haftung für Schäden (Sach-, Personenschäden, Folgeschäden, Ansprüche Dritter) und Kosten, welche dem/den Projektgeber(-n) oder Dritten durch sie oder Dritte im Zusammenhang mit dem Projekt/der Aktion entstehen, z.B. aus Nicht- bzw. Schlechterfüllung dieses Vertrags oder aus anderem Rechtsgrund, inkl. Schäden an Material, Geräten, Fahrzeugen, Grundstücken, Gebäuden und Leitungen und damit verbundene Folgeschäden, bzw. wird diese hiermit ausdrücklich und vollumfänglich wegbedungen. 

Dieser Haftungsausschluss gilt auch für jegliche Ansprüche im Zusammenhang mit Schäden, die nach Abschluss des Projekts/der Aktion, z.B. durch Nutzung/Verwendung eines Projektresultats/-ergebnisses entstehen.

	

	Ausschluss der Gewährleistung / Mängelhaftung
	
	Eine Gewährleistung / Mängelhaftung (für Sach- und Rechtsmängel inkl. für Folgeschäden) des/der Gruppenleiters/in, der GruppenteilnehmerInnen und weiterer an der Ausführung beteiligter Personen für im Laufe des Projektes von der Aktionsgruppe hergestellte und errichtete Resultate/Werke besteht nicht, bzw. wird hiermit ausdrücklich und vollumfänglich wegbedungen.

	


	[J] Ansprechpartner und Kontakte während der Aktion 72 Stunden 

	Die nachgenannten Personen sind während der Aktion 72 Stunden wie folgt erreichbar:

	

	Vom Projektgeber
	
	Name___________________ 

Natel-Nummer_____________________

	

	Von der Gruppe
	
	Name___________________ 

Natel-Nummer_____________________

	

	Sonstige 
Kontaktperson
	
	Name___________________ 

Natel-Nummer_____________________

	


	[K] Zusätzliche Vereinbarungen 

	Ergänzend treffen die Vertragsparteien folgende Vereinbarungen: 
(z.B. über Durchführung/Sponsoring einer Abschlussveranstaltung, Auftritte des Projektgebers im Projekt oder an einer Abschlussveranstaltung)
Im Falle von Widersprüchen gehen die vorangehenden Vertragsbestimmungen dieses Vertrags immer vor.

	


__________________________ (Ort), ________________________ (Datum)

___________________________
_______________________________

GruppenleiterIn (volljährig)
(Projektgeber)


_______________________________


(Projektgeber)
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